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Das Plangebiet wird im Süden-Südwesten und Westen von landwirxcschaftlich
genutzten Grundstücken umrahmt. Im Nor'den bz\nf. Nor'dwesten Schließt sich



unm:otte l bar-der'-unbep l an:te Innenbel''e:ich-an das Plangeb:iet--an.- Soweit ei n
nennenswerter Bestand an.Bepflanzung innerhalb bzw. außerhalb des Plan-
gebietes vorhanden ist, sollte d'lese eFhäl'uen werde:ri, entsprechende Fest
se'czungen s'ind 'im Bebauungsplan getroffen.

5. ) Erschl i eßung und Versorgung

Ein großer Tell des Plangebietes ist bereit.s verkehrsmäßig durch die Eberts-
heimer Straße sowie Teile der "Neuen Straße" ausreichend verkehrsmäßig er-
schlossen. Die im Zuge der Planverwirklichung erfordert schen Straßen im
Bereictijder Verlängerung der Weedengasse und der Abztveigung an der' "Neuen
Straße" sind laut vorliegender Planung als verkëhrsberuhigt auszubauen
und tragen wesentlich zur Gestaltung des Plangebletes bei. In der Eberts-
heimer Straße sind bereits die erforder'lichen Ver- und Entsorgungsleitungen
verlegt, sodaß auch hier eine Ausreichende Erschließung garantiert ist.
Dietibrigen Ver- und Entsorgungsle-itungen werden im Zuge der neu herzustc.b-
lenden Straßen verlegt. Nach ET'richtung der zentralen Kläranlage im Eistal
Ist ebenfalls eine zentrale Enxcsorgungsmögl ichkeit gegeben. Bls zur Inbe:
triebnahme:.dieser Kläranlage muß die Entsorgung mittels geschlossener Gruben
erfolge-n. Anderungen in den vorhandene-n strukturellen Elnrich'Lungen flip d'ie
Versorgung mlt den Dingen des täglichen Bedarfes ist aufgrund der relativ
kleinen Neubauflächen nicht erforderlich.

6. ) Bauliche und sonstjgg jlyllzung

Bei der Uberplanung des Gebietes waren bedingt durch die Vor'gaben der vor
handenen Bebauung und der Lage zum offenen Gelände hin unumgängl sche.ver'-
schiedene Fixpunkte zu beach'cen. Das Nebeneinander zwischen Wohnbebauung
und Landwirtschaft in geringen Teilen des Plangebjetes war ebenfalls l::la-
nerisch zu lösen, desweiteren is'c dur'ch die expansive Lage am Ortseingang
eine ordnungsgemäße Begrünung und Gestaltung der Flächen vorzusehen. Ent-
lang des vorhandenen Weedenbaches war e'ine weitesxcgehende Freihaltung von
Bebauung anzustreben, auch hier war eine ordnungsgemäße Begrünung anzu-
regen. Das SpannungsveY'hälxun'is zwischen wohn- und landwirtschaftlicher
Nutzung wurde durch ejnc- unterschiedliche. Art der baulichen Nutzung im
Wohnt und Dorfgebiet geregel'u. Die baulich.en Festse'czungen im Bel:auungs-
p[an dehnen sich ]m Wesent.lichen an die Bebauung .an. Sotvoh] ein Dorf-
platz als auch ejn Spjelplätz werden im Zuge der Planverwirkllchung
eingerichte'c. Beide Anlagen sind sobvohl air das Plangebiet, als auch
air den restlichen Ort von wesentlicher Bedeutung.
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7. ) Kos+uen und WiFtschdf'ul lchkei'E

Genaue Kos'-cen tiber die herzustellenden Erschließungsanlagen liegen aufgrund
noch nicht durchgeführxuer Kosxcenschäxuzungen bisher nicht vor. Aufgrund der
Taxusache, daß jedoch bereits ein Großteil der Erschließungsanlagen vorhan-
den ist, dürften keine unwirtschaftlich hohen Erschließungskos'uen anfallen.
Bei der später durchzuführenden Erschl meßung wird die Ortsgemeinde genaue-
s'bens darauf achten, daß jeweil die wiF'csc'haftlichste Lösungsmögl'ichke'it
gesucht wi rd.

8. ) Fol geverfahren

Zur baulichen Nutzung des Plangebietes wird in machen Teilen ein Umlegungs-
verfahren durchzuführen sein, insbesondere auch mlt dem Zweck, in den'Besitz
der air diq Herstellung det" öffentlichen Anlagen erfordert schen Flächen zu
gelangen. Ube.r die Art und gleise des Bodens.rdnungsverfahrens ist noch niclat
entsch{ eden . . . ,,,. /
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